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1. Einleitung 

Gefragt wird nach der Unterrichtungspflicht und dem Unterrichtungszeitpunkt einer Abteilungs-
leitung eines Bundesministeriums bei einer Besorgnis der Befangenheit nach § 21 Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG)1 in Verfahren zur Bewilligung von Förderbescheiden. 

§ 21 VwVfG bildet zusammen mit § 20 VwVfG („Ausgeschlossene Personen“) den Rechtsgrund-
satz des Unbefangenheitsprinzips im VwVfG ab. Amtswalterinnen und Amtswalter sollen in ei-
nem Verfahren unparteiisch, objektiv und rechtsstaatlich handeln. § 21 VwVfG ist eine von Amts 
wegen zu beachtende Verfahrenspflicht. Ein objektiver Verstoß dagegen kann einen Verfahrens-
fehler darstellen.2 Bei einer Besorgnis der Befangenheit sind die Amtswalterin oder der Amtswal-
ter im Gegensatz zu den kraft Gesetzes wirkenden Ausschlussgründen des § 20 VwVfG nicht au-
tomatisch ausgeschlossen. Die Behördenleitung entscheidet von Amts wegen darüber, ob die be-
troffene Person in der Sache weiter mitwirken darf. Die Entscheidung über ein Mitwirkungsver-
bot steht nicht in ihrem Ermessen und ist gerichtlich im vollen Umfang überprüfbar.3 Die behör-
deninterne Prüfung hat unverzüglich nach Mitteilung oder Bekanntwerden der Besorgnis der Be-
fangenheit zu erfolgen.4 Die Verfahrensvorschrift gilt für nichtförmliche5 Verwaltungsverfahren. 
Das ist nach der Legaldefinition in § 9 VwVfG „…die nach außen wirkende Tätigkeit der Behör-
den, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwal-
tungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags gerichtet ist; es schließt 
den Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags ein.“ 

2. Besorgnis der Befangenheit 

2.1. Begriff 

Eine Besorgnis der Befangenheit ist gegeben, wenn objektiv feststellbare und nachprüfbare Tat-
sachen vorliegen, nach denen bei vernünftiger Würdigung nicht ausgeschlossen werden kann, 
ein Amtsträger werde in der Sache nicht unparteiisch, unvoreingenommen, mit der gebotenen 
Distanz und unbefangen entscheiden. Der „böse Schein“ der Voreingenommenheit genügt, eine 
tatsächliche Befangenheit ist nicht erforderlich. In Betracht kommen unterschiedliche Befangen-
heitsgründe. Diese können in der Person der Amtswalterin oder des Amtswalters oder in der 
Art der Sachbehandlung liegen. Zu den Befangenheitsgründen in der Person gehören eine enge 
persönliche Beziehung mit Beteiligten, z.B. eine Freundschaft oder ein Verwandtschaftsverhält-
nis, das nicht schon unter § 20 VwVfG fällt. Umgekehrt kann auch eine persönliche Abneigung 
oder Feindschaft eine Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen. Ein wirtschaftliches oder 

 

1 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344). 

2 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 21 Rn. 1. 

3 Ramsauer, in: Verwaltungsverfahrensgesetz, 24. Aufl. 2023, § 21 Rn. 1, 4. 

4 Ramsauer, in: Verwaltungsverfahrensgesetz, 24. Aufl. 2023, § 21 Rn. 22. 

5 Förmliche Verwaltungsverfahren nach dem VwVfG finden nur dann statt, wenn es durch Rechtsvorschrift ange-
ordnet ist, § 63 Abs. 1 VwVfG. Ggf. ist § 21 VwVfG auch auf förmliche Verwaltungsverfahren anzuwenden, § 63 
Abs. 2 VwVfG.  

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/
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sonstiges persönliches Interesse oder enge wirtschaftliche Beziehungen können ebenfalls gegen 
eine Unvoreingenommenheit sprechen. Die Art der Sachbehandlung begründet eine Besorgnis 
der Befangenheit z.B. bei unsachlichem Verhalten, vorzeitiger Festlegungen oder offenbarer Vor-
eingenommenheit.6  

2.2. Unterrichtungspflichtige Personen 

Die Amtswalterin oder der Amtswalter selbst muss die Amtsleitung oder der dazu beauftragten 
Person von sich aus bekannte oder von den Beteiligten behauptete Gründe vortragen, die eine Be-
sorgnis der Befangenheit begründen könnten. Die Unterrichtungspflicht bezieht sich auf Perso-
nen, die in einem Verwaltungsverfahren für die Behörde tätig werden sollen oder tätig sind. Der 
Kreis der Unterrichtungspflichtigen wird weit verstanden. Erfasst werden sowohl die am Ent-
scheidungsprozess unmittelbar beteiligten Amtsträgerinnen und Amtsträger, als auch Personen, 
deren Mitwirkung Auswirkungen auf das Verfahrensergebnis haben kann, z.B. Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher.7  

2.3. Unterrichtungszeitpunkt 

Zur Frage des maßgeblichen Zeitpunkts der Unterrichtungspflicht sind in der Literatur nur sehr 
wenige Anmerkungen vorhanden. So wird vertreten, die Unterrichtungspflicht entstehe, sobald 
die Besorgnis der Befangenheit vorliege.8 Damit werde an die gesetzlichen Vorbilder aus dem 
Prozessrecht (§ 54 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO9, §§ 42 ff. Zivilprozessordnung, 
ZPO10) angeknüpft. Auch die dazu ergangene Rechtsprechung solle daher für die Auslegung von 
§ 21 VwVfG herangezogen werden können.11 Dem Wortlaut „tätig werden soll“ sei zu entnehmen, 
dass die Unterrichtung vor dem Tätigwerden zu erfolgen habe, wenn die Besorgnis der Befangen-
heit vor Aufnahme der Tätigkeit angenommen oder behauptet werde. Auch noch nach der Ver-
waltungsentscheidung sei die Unterrichtung unverzüglich vorzunehmen, wenn erst nach dem 
Tätigwerden der Grund erkennbar werde, der geeignet sei, Misstrauen gegen die unparteiische 

 

6 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 21 Rn. 9 ff. m.w.N.; Ram-
sauer, in: Verwaltungsverfahrensgesetz, 24. Aufl. 2023, § 21 Rn. 11, 14 ff. m.w.N. 

7 Ramsauer, in: Verwaltungsverfahrensgesetz, 24. Aufl. 2023, § 21 Rn. 12 f. 

8 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 21 Rn. 9. So könnte auch 
Heßhaus verstanden werden, der darauf hinweist, dass die Unterrichtungspflicht nach dem Wortlaut der Norm 
bereits entstehe, wenn von einem Beteiligten eine parteiliche Amtsführung behauptet werde, in: Bader/Ronel-
lenfitsch, Beck OK VwVfG, 61. Edition, Stand: 01.10.2023, VwVfG, § 21 Rn. 7.  

9 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 

10 Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 
431; 2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
411). 

11 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 21 Rn. 9. 

https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html
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Amtsausübung zu rechtfertigen oder erst dann das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet 
werde.12 

 

*** 

 

12 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 21 Rn. 18. 
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